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Die Abgeordneten zum Nationalrat Grandits, stoisits und 

FreundInnen haben am 10. Juli 1992 unter der Nro 3332/J an mich 

eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Beteili­

gung von Angehörigen des österreichischen Bundesheeres an "Ge­

denkfeiern iO für einen der führenden Kärntner Nationalsoziali­
sten Dro Hans steinacher in Tinje/Tainach gerichtet, die fol­
genden Wortlaut hat: 

0010 Wurden Sie, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, von der akti­
ven Teilnahme des Bundesheeres an der genannten Gedenkver­
anstaltung informiert? 

20 Wenn ja, ab wann wußten Sie von dieser Teilnahme? 

30 Sind Sie als Bundeskanzler gegen die Teilnahme des Bundes­
heeres an der genannten Gedenkfeier aktiv geworden? 

40 Wenn nicht, weshalb nicht? 

50 War Ihnen der Protest der slowenischen volksgruppe in 
österreich bekannt, der sich sowohl gegen die Feier an sich 
richtet, als auch den Veranstaltungsort - direkt vor dem 
zweisprachigen Bildungsheim Tinje/Tainach - als bewußte 
Provokation betrachtet? 

60 Weshalb wurden diese Proteste nicht berücksichtigt? 
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7. Ist Ihnen bewußt, daß die Gedenkveranstaltung und vor allem 
die Teilnahme des Österreichischen Bundesheeres einen 
Affront gegenüber der Volksgruppe der Kärntner Slowenen 
bedeutet? 

8. Durch welche Maßnahmen gedenken Sie diesen Faux-pas des 
Bundesheeres gegenüber der slowenischen volksgruppe zu kor­
rigieren? 

9. Fällt die Teilnahme des Bundesheeres an Gedenkveranstaltun­
gen für exponierte Nationalsozialisten in den Aufgabenbe­
reich des Bundesheeres? 

10. Teilen Sie unsere Auffassung, daß durch die Teilnahme des 
Bundesheeres an Gedenkveranstaltungen eine gewisse Identi­
fikation der Wehrmänner mit der Person erreicht wird, der 
jeweils gedacht wird? 

11. Ist eine Vorbildwirkung des Kärntner Nationalsozialisten 
Dr. Steinacher auf die Wehrmänner der Republik Österreich 
beabsichtigt? 

12. Falls keine Vorbildwirkung beabsichtigt war, weshalb nahm 
das Bundesheer dann teil? 

13. Ist eine Vorbildwirkung grundsätzlich auszuschließen? 

14. Zu wessen Ehre nahm eine Ehrenkompanie des Bundesheeres an 
der Gedenkveranstaltung für den Kärntner National­
sozialisten Dr. steinacher teil? 

15. Ist eine Ehrerbietung des Bundesheeres der Republik Öster­
reich an einen Kärntner Nationalsozialisten, der bereits 
seit 1933 illegal für den Anschluß Österreichs an Deutsch­
land agitiert hat, Ihrer Meinung nach gerechtfertigt? 

16. Halten Sie die Teilnahme des Österreichischen Bundesheeres 
an der genannten Gedenkfeier im Hinblick auf die in Ihrer 
Regierungserklärung vom 18. Dezember 1990 bekräftigte Ver­
antwortung der Bundesregierung für die Opfer der Verfolgun­
gen und des Naziterrors im Dritten Reich für vertretbar? 

17. Wie beurteilen Sie die Anwesenheit von spitzenpolitikern 
des Landes Kärnten im Hinblick auf die genannten Passagen 
Ihrer Regierungserklärung?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 17: 

Meine grundsätzliche position zu allen Fragen des Nationalso­

zialismus, zu nationalsozialistischer Wiederbetätigung und zum 

Umgang mit den Problemen, die sich auch heute noch aus dieser 
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schrecklichen Epoche der österreichischen Zeitgeschichte erge­

ben, ist dem Nationalrat bestens bekannt und braucht daher 

nicht näher ausgeführt zu werden. 

Dessen ungeachtet weise ich darauf hin, daß die Abhaltung von 
Gedenktagen in Bundesländern nicht die Vollziehung von Angele­

genheiten berührt, die in meine Zuständigkeit fallen. Die Fra­

gen betreffend die Teilnahme des Bundesheers an der Gedenkver­

anstaltung fallen in den Kompetenzbereich des Bundesministers 

für Landesverteidigung. 

Ein Protest der slowenischen Volksgruppe gegen die Feier an 

sich als auch den Veranstaltungsort ist mir nicht zugegangen. 
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